
 

 
 

Verein „KellergassenführerInnen im Weinviertel“ 
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1.  Bestätigung der Ausbildung  
 

Die AGRAR PLUS Akademie bestätigt, dass  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name, Adresse 

 

die Ausbildung zum/r zertifizierten KellergassenführerIN abgeschlossen hat.  

 

 

-------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Hollabrunn, Datum     Ing. Michael Staribacher  

         AGRAR PLUS Akademie 

 

Die o.a. Person ist berechtigt, Führungen in denjenigen Kellergassen, Weingärten bzw. in 

Weinkellern durchzuführen,  in denen sie verfügungsberechtigt oder von den 

Verfügungsberechtigten nachweislich beauftragt ist. Solche Führungen, die in Gebäuden 

oder im Gelände von den dort Verfügungsberechtigten oder deren nachweislich 

Beauftragten durchgeführt werden, stellen unbeschadet der Rechte der Fremdenführer 

gemäß § 108 Abs. 3 Z.2 GewO 1994 kein reglementiertes Gewerbe dar und sind  gemäß 

§ 2 Abs.1 Z. 17 GewO 1994 vom Anwendungsbereich der Gewerbeordnung 

ausgenommen. 

 
 

2.  Bestätigung der Gemeinde 
 

Die Gemeinde ………………………………. bestätigt, dass der/die o.a. 

KellergassenführerIN im Zuge seiner/ihrer Tätigkeit als „KellergassenführerIN“ die 

öffentlichen Wege im Gemeindebereich, insbesondere im Bereich der Kellergassen, 

ohne Entgelt nutzen darf und dort mit der Kellergassenführung beauftragt ist. Diese 

Genehmigung kann mit einer Frist von 12 Monaten jeweils zum Jahresende widerrufen 

werden. 

 
 
 
 
 

-------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Ort, Datum       Bestätigung der Gemeinde  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.  Bestätigung der Keller- und Weingartenbesitzer 

 
Der/Die KellerbesitzerIN/WeingartenbesitzerIN bestätigt, dass der/die o.a. 

KellergassenführerIN im Zuge seiner/ihrer Tätigkeit als „KellergassenführerIN“ den  

 

Keller/Weingarten in der Kellergasse ………………………………………………………..…. 

unentgeltlich für Führungen nutzen darf und dort zur Durchführung von Führungen im 

Sinne des § 108 Abs. 3 Z. 2 GewO 1994 vom Verfügungsberechtigten beauftragt ist. 

Diese Ermächtigung/Beauftragung kann mit einer Frist von 12 Monaten jeweils zum 

Jahresende widerrufen werden. 

 
 
 

-------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Ort, Datum      Bestätigung KellerbesitzerIN 

 

 

-------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Ort, Datum      Bestätigung  KellerbesitzerIN 

 

 

-------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Ort, Datum      Bestätigung KellerbesitzerIN 

 

 

-------------------------------------    ---------------------------------------------- 

Ort, Datum      Bestätigung KellerbesitzerIN 

 


